
  Die neuen Abgrenzungen der Schutzzone I sind in eine 
neue Übersichtskarte - Maßstab 1:25.000 - und eine neue 
Schutzgebietskarte - Maßstab 1:7.500 - eingetragen, die 
Bestandteil dieser Verordnung sind und an die Stelle der 
bisherigen Übersichtskarte und Schutzgebietskarte tre-
ten. 

II. Inkrafttreten

  Diese Änderungsverordnung tritt eine Woche nach ih-
rer Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster in Kraft.

Münster, den 05. Juni 2018 
 Bezirksregierung Münster 
 - Obere Wasserbehörde - 
 54.19.03-217/2018.0001

In Vertretung 
gez. Dr. Scheipers

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 165-166

119  Ordnungsbehördliche Verordnung zur Ände-
rung der ordnungsbehördlichen Verordnung 
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für 
das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage 
Offlum der Stadtwerke Ochtrup (Wasserschutz-
gebietsverordnung „Offlum“ vom 18.12.2007) 
vom 05.06.2018

Aufgrund

-  der §§ 51, 52 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585),

-  der §§ 35, 93, 102, 112, 114, 115 und 124 des Wasserge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasser-
gesetz - LWG -), Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. 
NRW S. 926/SGV. NRW 77), neu gefasst durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559 ff.),

-  der §§ 12, 25, 27 bis 30, 33 und 34 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz - OBG -), Neubekanntmachung 
vom 13.05.1980 (GV. NRW S. 528/SGV. NRW 2060) und

-  der Nr. 20.1.25 der Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz - ZustVU - vom 03.02.2015 (GV. NRW S. 267/
SGV. NRW. 282)

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung wird verordnet:

I.  In der im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 
vom 11.01.2008, Nr. 2, auf den Seiten 26 – 44 abge-
druckten und mit Wirkung vom 18.01.2008 in Kraft ge-
tretenen Wasserschutzgebietsverordnung „Offlum“ wird 
die Abgrenzung der Schutzzone I geändert. Für das neu 
errichtete Versickerungsbecken auf dem Grundstück Ge-
markung Neuenkirchen, Flur 32, Flurstück 10 wird eine 
Schutzzone I festgesetzt.
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69

42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissionsschutz- 
rechtlichen Genehmigungsbescheides vom 19.01.2017 
zur Errichtung und Betrieb des Steinkohlekraftwerks 
Datteln 4 69

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70
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119   Ordnungsbehördliche Verordnung zur Änderung der 
ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des 
Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wasser-
gewinnungsanlage Offlum der Stadtwerke Ochtrup  
(Wasserschutzgebietsverordnung „Offlum“ vom  
18.12.2007) vom 05.06.2018 165
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Stadtwerke Ochtrup

Festsetzung eines Wasserschutzgebietes
für das Wassergewinnungsgebiet Offlum

Auftraggeber:

Projekt:

Thema:

Aufgestellt von:
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120  Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster  
500-53.0065/16/6.2.1 45699 Herten, den 14.06.2018

Die Papierfabrik Hamburger Rieger Gelsenkirchen GmbH 
& Co. KG, Alfred-Zingler-Straße 15, 45881 Gelsenkirchen 
hat einen Antrag gemäß §§ 6 und 16 Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Änderung und 
zum Betrieb der Papierfabrik auf dem Betriebsgrundstück 
Gemarkung Bismarck, Flur 1, Flurstücke 539, 547, 560, 
562, 563, 859, 860, 862, 893, 895, 993, 994, 996, 1003, 
1060, 1088, 1089 mit Schreiben vom 22.07.2016 vorgelegt.

Gegenstand des Antrages sind Veränderungen an der Stoff-
aufbereitung und unterschiedlichste Maßnahmen durch den 
Umbau der Papiermaschine an der Vor- und Nachtrocken-
partie, Anpassung der Ablufthaube, des Lüftungssystems 
und dem Aufbau eines neuen Tambourlagerplatzes sowie 
durch die Errichtung diverser Bütten und Pumpen. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Noch vor dem 16. Mai 2017 ist ermittelt worden, ob für das 
Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht. Hierbei wurden die 
einschlägigen Kriterien gemäß Anlage 2 des UVPG zugrun-
de gelegt.

Es wurde festgestellt, dass es einer Umweltverträglichkeits-
prüfung als unselbständiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens nicht bedarf, da erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 

Im Auftrag 
gez. Scholz

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 167

121  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster Herten, den 15.06.2018 
500-53.0053/17/9.37 Gartenstraße 27, 45699 Herten 
500-53.0089/17/9.37 Dez53@brms.nrw.de 
500-53.0095/17/9.37

Die Firma Evonik Degussa GmbH, Marl, hat drei Anträge 
zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb der Hafenbe-

triebe auf dem Betriebsgrundstück Paul-Baumann-Straße 1, 
45772 Marl (Gemarkung Marl, Flur 45, 46, Flurstücke 6, 
8, 14, 15, 20), vorgelegt. Die Hafenbetriebe sind eine An-
lage (Anlagen-Komplex-Nr. 9128), die der Ziffer 9.37 der 
4. BImSchV unterfällt, untergliedert in 11 Betriebseinheiten 
(BE). In den drei Genehmigungsanträgen sind die beantrag-
ten Änderungen in drei unterschiedlichen Betriebseinheiten 
im Kontext der jeweiligen Betriebseinheiten dargestellt. Um 
die Auswirkungen der Änderungen für die Anlage insge-
samt zu bewerten, wurde eine kumulierende Betrachtung 
für die UVP-Vorprüfung für alle drei Genehmigungsanträge 
vorgenommen.

Die Anträge beziehen sich auf den Hafen Ost (BE-05), Ha-
fen West/Mitte (BE-06) und die landseitigen Umschlagsta-
tionen (BE-07). Gegenstand der Anträge sind im Wesent-
lichen die bidirektionale Förderung (Be- und Entladen) 
von bereits gehandhabten Produkten, die Errichtung von 
Gaspendelungen, die Erhöhung der Umschlagkapazität für 
FCC-C4 (Rohstoff aus der Erdölverarbeitung), diverse Um-
bauten und Ertüchtigungen der bestehenden Förder- und 
Umschlaganlagen, sowie die Anpassung von Nebenbe-
stimmungen, die überholt, erledigt oder durch Entfall des 
Regelungsgegenstandes bedeutungslos geworden sind. Die 
Vorhaben führen zu keiner Erhöhung der Lagerkapazität im 
Vergleich zum genehmigten Zustand.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedürfen 
die beantragten Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. Im Vorfeld ist ermittelt worden, ob für die 
Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht. Hierbei wurden die 
einschlägigen Kriterien gemäß Anlage 3 des UVPG zugrun-
de gelegt.

Es wurde festgestellt, dass es keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf. 

Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass 
aufgrund der beantragten Maßnahmen aller drei kumulie-
rend betrachteten Vorhaben keine Veränderungen der beste-
henden Immissionssituation (Luft, Wasser und Geräusche) 
zu erwarten ist. Folglich beeinträchtigen die Vorhaben auch 
nicht die im Einwirkungsbereich befindlichen ökologisch 
empfindlichen Gebiete.

Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen durch die Vorhaben zu erwarten. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Espey

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 167

 

122  Sitzung der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Westfalen-Lippe

Die nächste öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Westfalen-Lippe findet am 4. Juli 2018,10:30 Uhr, 
am Remterweg 45 in 33617 Bielefeld, mit folgender Tages-
ordnung statt:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Verbandsangelegenheiten
 2.1 Entwurf des Jahresabschlusses 2017
 2.2 Zukünftige Finanzstrategie des Zweckverbandes
 2.3 Digitalisierung am Studieninstitut
 2.4 Entgelte für Sonderlehrgänge
 2.5 Änderung des Stellenplans 2018

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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2.  SPNV - Leistungsveränderungen 2019 
- Sitzungsvorlage Nr. 14 / 2018 -

3.  Erstellung eines Mobilitätskonzeptes  
„Mobiles Münsterland“ 
- Sitzungsvorlage Nr. 15 / 2018 -

4.  Verbandsversammlung des NWL am 05.07.2018 
- Sitzungsvorlage Nr. 16 / 2018 -

5. Mitteilungen und Anfragen

5.1  Mitteilungen des Vorsitzenden bzw. des Verbands-
vorstehers 
1. Sachstand Interreg-Projekt Quickscan Schienen-
verbindung Dortmund – Enschede

5.2  Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung

Nicht öffentlicher Teil:

11.  Vorschlag zur künftigen Aufbauorganisation im NWL 
- Sitzungsvorlage Nr. 17 / 2018 -

12.  Arbeitsverträge von Mitarbeitenden der Mitglieder-
verbände mit SPNV-Aufgaben 
- Sitzungsvorlage Nr. 18 / 2018 -

13.  SPNV-Finanzierung NWL 2018 - 2032 
- Sitzungsvorlage Nr. 19 / 2018 -

14.  Verwendung von Mitteln nach § 11 ÖPNVG NRW 
- Sitzungsvorlage Nr. 20 / 2018 -

15.  Digitales Sitzungsmanagement /  
NWL-Datenmanagementsystem  
- Sitzungsvorlage Nr. 21 / 2018 -

16. Mitteilungen und Anfragen 

16.1  Mitteilungen des Vorsitzenden bzw. des Verbands-
vorstehers 

16.2  Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 168

3.  Zwischenbericht der Studienleitung zur Geschäfts-
entwicklung

4. Umschulungsprüfungsordnung

5. Verschiedenes

 
Nicht-öffentlicher Teil

6.  Einstellung von zwei hauptamtlichen Lehrkräften im 
Fachbereich Medizin und Rettungswesen

7.  Einstellung einer hauptamtlichen Lehrkraft im 
Fachbereich Fortbildung

8.  Neubesetzung der Leitungsstellen 2019

9. Beförderungen

l0. Verschiedenes

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung 
gez. Dr. Effing

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 167-168

123  Bekanntmachung des Zweckverbandes  
„Schienenpersonennahverkehr (SPNV)  
Münsterland“

Die 18. Sitzung der Verbandsversammlung der fünften 
Wahlperiode des Zweckverbandes „Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) Münsterland“ findet statt am Montag, 
25.06.2018, 15.30 Uhr, im großen Sitzungssaal Raum A 001 
b, c des Bildungszentrums der Handwerkskammer Münster, 
Echelmeyerstraße 1, 48163 Münster.

Öffentlicher Teil:

1.  Genehmigung der Niederschrift der Sitzung  
vom 11.04.2018 
- Sitzungsvorlage Nr. 13 / 2018 -
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